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Abschied vom «Metzgerhiisi»

Mit bedachtigen Worten und Gesten
erzahlt Werner Kiihni von seiner
60jahrigen Metzgertatigkeit.

Text und Bilder
von Usch Vollenwyder

60 Jahre lang hat Werner
Kiihni seinen Beruf als
Metzger ausgeiibt, wahrend
30 Jahren war das wenige
Quadratmeter grosse
«Metzgerhiisi» in einem
kleinen Dorf im Berner
Mittelland sein besonderer
Stolz. Ende Juni muss er es
schliessen: Es entspricht
nicht mehr der neuen
Fleischhygieneverordnung.

ine tipptoppe Sache» sei das
E «Metzgerhtisi», habe der Kantons-

tierarzt vor dreissig Jahren gesagt.
Doch jetzt geniigt es den neuen Vor-
schriften bei weitem nicht mehr: Das
Schlachten der Tiere und das anschlies-
sende Zerlegen des Fleisches miisste in
getrennten Raumen stattfinden, die Ke-
ramikplatten an den Winden rundum
dreissig Zentimeter hoher gezogen wer-
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den, die Tiiren und Fensterrahmen aus
Metall und der Tisch statt aus massivem
Holz aus Kunststoff sein.

Unterwegs auf der Stor...

«Mit achtzgi metzget nlimme mange»,
sagt Werner Kiihni beddchtig und
nimmt den Stumpen aus dem Mund. In
der ndchsten Zeit hitte er diesen Beruf,
dem er 60 Jahre lang nachgegangen ist,
ohnehin aufgegeben. Die ersten drei
Jahrzehnte ging er noch als Stormetzger
zu seiner Kundschaft auf die Bauernho-
fe. Hart war die Arbeit damals gewesen:
War irgendwo auf einem Bauernhof
«Metzgete», wurde das heisse Wasser in
den Waschkesseln gekocht, die schwe-
ren Sdue in den Bottichen gebriiht und
wieder herausgezogen, die Borsten mit
einer «Schelle», einem schellenformi-
gen Stiick Metall, von Hand abge-
schabt. Auch zu Notschlachtungen
wurde er bei Tag und Nacht und jeder
Witterung auf die Hofe gerufen. Dann
mussten die toten Tiere im Schopf oder

Im
wenigen
Quadrat-

meter-
grossen
«Metzger-
hisi» hat
Werner
Kiihni alles,
was er fiir
seine
Arbeit
braucht.
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auf der Bithne aufgehdngt und das
Fleisch ausgewogen werden. Manche
Trane habe er da bei wahrschaften Bau-
ern gesehen. «Denn damals bedeutete
der Verlust eines einzelnen Tieres noch
einen Eingriff ins Vermogen, doch heu-
te...» Werner Kiihni zuckt die Schulter.
Beim «striibschte» Wetter musste er
draussen arbeiten. Aber er sei eben eine
starke Natur gewesen, hidtte die Kilte
gut ertragen.

...und dann das eigene «Hiisi»

Trotzdem weiss er noch, wie gliicklich
er war, als er vor dreissig Jahren sein
«Hiisi» in Betrieb nehmen konnte.
«Halb im Himmel» habe er sich damals
gefiihlt, mit einem Dach tiber dem Kopf
und mit den Aufziigen, an welchen die
toten, schweren Tiere zur Weiterverar-
beitung aufgehdngt werden konnten.
Doch seine schonsten Erlebnisse blei-
ben die Einsdtze, bei denen er ein noch
lebendes Kalb aus einer toten Kuh ber-
gen konnte. Dreissig Kédlber konnte er
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so am Leben erhalten, und jedes ein-
zelne war fiir ihn eine besondere Freu-
de gewesen. Heute allerdings, mit der
kiinstlichen Besamung, sei das kaum
mehr ein Problem: Durch die richtige
Wahl der Samen werde die Grosse der
zukiinftigen Kélber einfach den jungen
Rindern angepasst. Wie sich doch alles
verdndert habe...

Werner Kithni hat tiber seinen
Schlachtbetrieb, den er immer neben
seinem Landwirtschafts- und Restau-
rantbetrieb gefiihrt hat, genau Buch
gefiihrt. 450 Notschlachtungen hat er
an Kiihen vorgenommen; 4500 Schwei-
ne und 200 Kélber, unzdhlige Schafe,
«e Ridblete Geisse», drei Wildschweine
und sogar ein dressiertes Schwein aus
dem Zirkus Knie geschlachtet. Mit einer
langsamen Handbewegung deutet Wer-
ner Kiithni in die Runde: «Ja, da waren
Tiere drin, potz cheib.»

Die legendare Schlossdame

Erinnerungen tauchen auf und legen
sein Gesicht beim Lachen noch mehr
in Falten: Die «Metzgeten» bei der le-
genddren Madame de Meuron kom-
men ihm in den Sinn, die ihre Ferkel
nicht kastrieren wollte und sich dann
aber tiber den beissenden Geschmack
der Bratwiirste beklagte — von da an
hétte es «im Schloss» nur noch Brat-
wiirste aus der Metzgerei gegeben. Oder
sein grosster Lohn: 40 Franken bekam
er von einer Stadterin dafiir bezahlt,
dass er das Zwergkaninchen, auf wel-
ches ihr Sohn allergisch war, erschoss.
Die Einladung zum Kaninchenbegrib-
nis hitte er allerdings ausgeschlagen ...
Erschossen hat Werner Kiithni aber
auch viele kranke Katzen und alte Hun-
de aus dem «Dorfli» oder von Bekann-
ten. Darunter auch seine eigenen Jagd-
hunde - 59 Jagdpatente hat Werner
Kihni im Laufe seines Lebens gelost —
doch diese habe er nie zur Kadaversam-
melstelle gebracht, sondern auf seinem
eigenen Stiick Waldboden begraben...

Verletzende Amtssprache

Werner Kithni hat beim Kantonalen Ve-
terindrdienst keine Pldne fiir eine bau-
liche Anpassung seines Kleinbetriebs
eingereicht. Deshalb muss er Ende Juni
sein «Metzgerhiisi» schliessen. Nicht
damit hat er Miihe, sondern mit der Art
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Abhangen
und
zerlegen:
Dafiir
braucht es
in Zukunft
zwei ver-
schiedene
Raume.

Das

«Metzger-
hiisi»

muss ge-
schlossen

werden.

und Weise, mit der er in einer einge-
schriebenen Verfligung dazu aufgefor-
dert wurde: «Bei Missachtung dieses
Datums kann mit Haft oder Busse be-
straft werden...» Als er von diesem Brief
erzahlt, verliert Werner Kithni seine Ge-
lassenheit: «Das plagt mich — immer
noch.»

Doch wie Werner Kiihni geht es
noch anderen, vor allem Kkleineren
Schlachtbetrieben: Rund ein Drittel der

350 Metzgereien und Notschlachtanla-
gen im Kanton Bern miissen ihren Be-
trieb einstellen. Viele von ihnen, weil
ihre Nachfolge nicht gewdhrleistet ist,
andere, die nun bewilligungspflichtig
wiirden, verzichten auf einen Antrag.
Darunter sind aber auch solche wie
Werner Kiithni: Thre Betriebe sind so
klein, dass die Investition fiir eine An-
passung der Raumlichkeiten nicht
mehr aufgebracht werden kann. 4

Neue Verordnung fiir Schlachtbetriebe

Am 1. Juli 1995 [6ste die neue Fleisch-
hygieneverordnung die aus dem Jahr
1957 stammende Eidgendssische
Fleischschauverordnung ab. Als
wichtigste Neuerung gilt die Regelung,
dass das Schlachten und Abhangen der
Tiere und die Weiterverarbeitung des
Fleisches in getrennten Rdumen
stattfinden muss. Komplizierend wirkt
sich aus, dass zwei verschiedene
Verordnungen und Kompetenzen die
Rdumlichkeiten fiir einen Arbeitsablauf
bestimmen: Das Schlachten der Tiere
fallt weiterhin in den Bereich des

Kantonstierarztes, in Kleinbetrieben wird
das Zerlegen und Verkaufen aber dem
Kantonschemiker unterstellt.

Neu werden sdmtliche Schlachtbetriebe
in Gross- und Kleinbetriebe eingeteilt,
miissen den gleichen hygienischen
Anforderungen entsprechen und alle
zehn Jahre wieder bewilligt werden.
Nach einer Ubergangszeit von einem
Jahr, in dem die nétigen Anpassungen
vorgenommen werden konnten, treten
die neuen Bestimmungen Ende Juni
dieses Jahres in Kraft.

35



	Abschied vom "Metzgerhüsi"

